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Bitte," der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Ich beehre m ich, als Anlage den Tät igke itsber icht des Verwaltungs­

ger ichtshofes für das Jahr 1980 dem Nat ionalrat gemäß § 21 Abs.1 

des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 vorzulegen. 

Der Tät igke itsber icht des Verwaltungsger ichtshofes für das Jahr 

1980 wurde der Bundesreg ierung in ihrer S itzung am 17. November 1981 

zur Kenntn is gebracht. 

Zu einzelnen Ausführungen im Tät igke itsbericht des Verwaltungsge­

richtshofes ist folgendes zu bemerken: 

1. 

Unter Punkt I se ines Tät igke itsber ichtes we ist der Verwaltungsge­

r ichtshof auf d ie steigende Belastung durch den Anfall von Rechts­

sachen h in. Im Zusammenhang m it d iesen Ausführungen ist auch der 

Punkt 111 se ines Tät igke itsber ichtes zu sehen. 

Was d ie Ausführungen über d ie zu erwartende Mehrbelastung des Ver­

waltungsgerichtshofes im Fall des W irksamwerdens der neuen Ver­

fassungsbestimmungen über d ie Entlastung des Verfassungsger ichts­

hofes anlangt, ist
' 

zu sagen, daß d ie bestehenden ständ igen Kontakte 

zw ischen dem Verwaltungsger ichtshof und dem Bundeskanzleramt im ge­

gebenen Zeitpunkt auch zur Erörterung d ieser Problemat ik benützt 

werden sollen. 
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Im E invernehmen m it dem Verwaltungsger ichtshof wurde inzw�schen 

der Entwurf e iner Novelle zum VwGG 1965 ausgearbe itet, der d ie 

Befürchtungen des Verwaltungsger ichtshofes (Punkt II I se ines 

Tät igke itsber ichtes) verme idet und dessen Z iel dar in besteht, 

Verfahrenserle ichterungen und dam it e ine Entlastung des Ver­

waltungsger ichtshofes herbe izuführen. E ine entsprechende Re­

g ierungsvorlage l iegt dem Nat ionalrat zur Beschlußfassung vor. 

Unter Punkt I weist der Verwaltungsger ichtshof auch auf se ine im 

Tät igke itsber icht über das Jahr 1979 enthaltenen Ausführungen 

über d ie d ienst- und besoldungsrechtl iche Stellung der R ichter 

des Verwaltungsger ichtshofes h in. In d ieser Bez iehung wurde be­

reits in dem Ber icht m it dem der Tät igke itsber icht des Verwal­

tungsger ichtshofes für das Jahr 1979 dem Nat ionalrat vorgelegt 

wurde, folgendes ausgeführt: 

"Die Neuordnung der Besoldung der R ichter war das Ergebnis lang­

w ier iger Verhandlungen m it der Gewerkschaft öffentlicher Dlenst 

und der Standesvertreter der R ichter. D ie gefundene Lösung kann 

nur als Gesamtpaket betrachtet werden, wobe i s ich d ie Anhebung 

der Besoldung der der Geh.Gr. I zugeordneten R ichter und d ie dar­

aus erfolgten Able itungen für d�e R ichter der Geh. Gr. I I  aus dem 

Schwerpunkt der R ichterforderungen auf der d ienstrechtl ichen 

Ebene ergaben. Von der Standesvertretung wurde immer w ieder ins 

Treffen geführt, daß das Urte ilsprechen e ine s ich Jeder instanzen­

mäß ig oder qual itat iv zuzuordnenden Wertung entziehende Besonder­

heit des R ichterstandes se i. 

Jede r ichterl iche Tät igke it se i gle ichwert ig und - sehe man von 

Erfahrungs- oder Funkt ionsante ilen ab - daher auch annähernd 

gle ich zu honor ieren. H iezu trat, daß es sowohl das Anl�egen der 

Standesvertretung der R ichter, als auch der Wunsch der Verwaltung 

war, d ie Besoldung be i den E ingangsgerlchten attrakt iver zu ge­

stalten, um qual if iz ierte R ichter an d iesen Ger ichten halten zu 

können. 

Durch d ie Neuordnung der Besoldung trat aber auch für dle R ichter 

be im Verwaltungsger ichtshof e ine Vorrückungsautomat ik e in, sodaß 

unabhäng ig vorn Fre iwerden der Planstelle e ines Senatspräs identen, 

d ie Bezüge e ines Senatspräs identen erre icht werden. 
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Die Bezugsdifferenz zwischen der Geh. Gr. I I  und der Geh. Gr. I I I  

müßte ausreichenden Anreiz zu einer Bewerbung beim Verwaltungs­

gerichtshof bieten. Durch die Ernennung zum Richter des Verwal­

tungsgerichtshofes erfolgt etwa hinsichtlich der Verwendungs zu­

lage eine Gleichstellung mit dem Präsidenten des Gerichtshofes 

1. Instanz oder dem Vizepräsidenten des Oberlandesgerichtes. Ab 

der Geh. St. 13 gebührt die gleiche Verwendungszulage wie dem Prä­

sidenten des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien und dem 

Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen Wien. 

Zur Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes, die Angemessenheit 

der Besoldung eines Richters des Verwaltungsgerichtshofes könne 

nur durch einen Vergleich mit den Bezügen der Mitglieder des an­

deren Gerichtshofes des öffentlichen Rechtes beurteilt werden, 

ist - wie schon früher - zu bemerken, daß die Frage der besol­

dungsrechtlichen Stellung der Richter des Verwaltungsgerichts­

hofes - unabhängig zu budgetmäßigen Uberlegungen - nicht losge­

löst von der Besoldung der übrigen Richterschaft und des öffent­

lichen Dienstes im allgemeinen gesehen werden kann." 

An dieser Bewertung der Problematik der dienst- und besoldungs­

rechtlichen Stellung der Richter des Verwaltungsgerichtshofes ist 

inzwischen keine Änderung eingetreten. 

Unter 11 seines Tätigkeitsberichtes verlangt der Verwaltungsge­

richtshof die Schaffung der Funktion eines zweiten Vizepräsidenten. 

Diese Anregung war bereits Gegenstand wiederholter Besprechungen 

zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes und dem 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. LÖ SCHNAK. Eine Lösung konnte 

bisher noch nicht gefunden werden. 

11. 

Die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes unter Punkt IV A, B, 

G und H wurden in einern Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Ver­

fassungsdienst allen Bundesmlnisterlen, allen Ämtern der Landesregie­

rung, der Volksanwaltschaft und dem Rechnungshof mit dem Ersuchen be -

kanntgegeben�eeignete Veranlassungen im Sinne der Ausführungen des 

Verwaltungsgerichtshofes zu treffen. 
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Unter Punkt IV C regt der Verwaltungsger ichtshof an, d ie im Kapital­

verkehrssteuergesetz 1934 vorgesehenen Tatbestände der Gesell­

schaftssteuer unter gle ichze it iger Aufhebung der d iese Abgabe 

regelnden Best immungen des Kap italverkehrssteuergesetzes in das 

Gebührengesetz e inzubauen. Dazu hat das Bundesm inister ium für Finan­

zen m itgeteilt, daß durch e inen E inbau der Tatbestände der Gesell­

schaftssteuer in das Gebührengesetz Erleichterungen be i der Rechts­

anwendung bzw. e ine Verwaltungsvere infachung wohl n icht erz ielt 

werden könnten. Es wurde darauf h ingew iesen, daß das Gebührenge­

setz auf zum Teil der Gesellschaftssteuer gänzl ich fremden und 

m it dieser unvere inbaren formalen Grundsätzen aufgebaut se i. D ie 

gesellschaftssteuerl ichen Tatbestände würden im Gebührengesetz 

immer e in Fremdkörper ble iben. D ie Zusammenfassung zwe ier derart 

untersch iedlich konz ip ierter Abgaben in e inem Gesetz würde der 

Rechtss icherhe it im höchsten Grad abträgl ich sein. Sollte jedoch 

m it der Anregung des Verwaltungsger ichtshofes e ine Ausdehnung der 

Gebührenpfl icht auch auf Gesellschaftsverträge von Kap italge­

sellschaften - unter gleichze it iger S ist ierung der Gesellschafts­

steuer - geme int se in, so dürfe nach Auffassung des Bundesm in iste­

r iums für Finanzen n icht verkannt werden, daß d ie Gesellschafts­

steuer in ihrer derze it igen Form in wesentl ichen Belangen den 

R ichtlin ien des Rates der Europä ischen Geme inschaften betreffend 

d ie ind irekten Steuern auf d ie Ansammlung von Kap ital entspr icht. 

E ine den Prinz ip ien der Gesellschaftsvertragsgebühr entsprechende 

Besteuerung der Kap italgesellschaften würde daher den Harmon is ie­

rungsbestrebungen auf d iesem Geb iet im westl ichen Europa entsch ie­

den zuw iderlaufen. 

Der Anregung des Verwaltungsger ichtshofes unter Punkt IV 0 se ines 

Tät igke itsber ichtes entsprechend wurde der § 106 des E inkommen­

steuergesetzes 1972 in der Regierungsvorlage zu einem Abgabenände­

rungsgesetz 1981 neu formuliert. Im besonderen sei auf d ie Formu­

l ierung des § 106 Abs.2 Z 4 dieser Reglerungsvorlage hingew iesen, 

ferner auf den Umstand, daß im § 106 Abs.3 des EStG 1972 der letzte 

Satz entfallen soll. Durch d iese Änderung der bisher igen Rechtslage, 

wonach be i Zusammentreffen von Körperbehinderungen verschiedener 

Art das amtlich anerkannte Höchstausmaß der M inderung der Erwerbs­

fähigke it maßgebend war, soll nunmehr im Falle mehrerer Beh inderungs­

komponenten e ine elnzige Stelle zur Beurteilung des Gesamtausmaßes 

der Körperbehinderung zuständig sein. 
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Hinsichtlich der Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes 

unter I V  E seines Tätigkeitsberichtes über das Karenzurlaubs­

geld bei Frühgeburten ist darauf hinzuweisen, daß derzeit eine 

Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGB1.Nr. 609, 

in Ausarbeitung ist, durch die das vom Verwaltungsgerichtshof 

aufgeworfene Problem einer für die Mütter befriedigenden Lösung 

zugeführt werden soll. 

Hinsichtlich der Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes über 

die Geschäftsordnung der Opferfürsorgekommission unter IV F 

seines Tätigkeitsberichtes ist zu bemerken, daß eine derartige 

Geschäftsordnung inzwischen erlassen und der Opferfürsorge­

kommission am 18. September 1981 vorgelegt worden ist. Sie wurde 

vom Vertreter des Bundesministers für Finanzen und den Vertretern 

der Verfolgtenverbände zustimmend zur Kenntnis genommen. 

17. NoveIDber 1 981 , --� 
Der Bundeskanzler: 
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Verwaltungsgericht shof 

Zl. Präs 2710-771/81 

Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgeric hts hofes 

für das Jahr 1 9 8 0 

Die Voll vers ammlung des Verwaltungsgerichtshoies hat in 

ihrer Sitzung arn 14. �ai 1981 gemäß § 20 in Zusammenhalt mit 

§ 10 Abs. 2 lit. d VwGG 1965 folgenden 

B e r i c h  t 

über dess8n Tätigkeit im Jahre 1980 beschlossen: 

I. 

Die im Vor jahresbericht ausgesprochene Erwartung, die da­

mals erkennbare Stabilität des Beschwerdeanfalles werde ein nur 

vorübergehendes Phänomen bleiben, hat sich als zutreffend erw ie­

sen: Währe nd im Jahre 1978 3 .5 3 5  und im Jahre 1979 3 .417 Rechts­

sachen anhängig gemacht worden waren, stieg deren Zahl im Be­

richts jahr neuerdings kräftig an. Im Jahre 1980 sind beim Verwal­

tungsgerichtshof insgesamt 3 .891 Rechtssachen, also um 474 oder 

14 % mehr �ls im Vor jahr, angefallen. Im Berichtsjahr f�nden 

11 Sitzun�en verstärkter Senate statt; an den Verfassungsger�chts­

hof 'HUrden 18 Anträge auf Aufhebung von Gesetzesstellen wegen 

Verfassungswidrigkeit und 6 Anträge auf Aufhebung von Verordnungs­

stelle n wegen Geset�NidrLgke it gestellt. 

D�e im FrühJahr durc h deren tatsächl�c he 3esetzung wirk­

sam gewordene Vermehrung der Planstellen =ür Rich�er um fünf 

hat �nsofern Früchte getragen, als die Srle digungsziffer im 

aerichcsze��raurn um mehr als a � gesteigert werden konnte. Den-
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noch ist die Zah l der noch offenen Rechtssachen innerhalb die­

ses Zeitraumes nicht gesunken, sondern um 122 angestiegen; 

2.488 anhängigen Fä l len zu Ende des Vor jahres stehen 2. 610 

offene Rechtssachen arn Ende des Berichts jahres gegenüber. 

Diese Entwick lung, die entgegen den im Vorjahresbericht 

ausgedrückten Hoffnungen eingetreten ist, erk lärt sich nicht 

nur aus der in diesem Ausmaß nicht vorhergesehenen Erhöhung 

des Beschwerdeanfa l les, sondern auch aus der Art der dem Ge­

richtshof im Berichts jahr aufgegebenen Entscheidungen. Sä urnnis-

'beschwerden, die an sich einen erhöhten Arbeitsaufwand in An­

spruch nehmen, sowie schwierige und in ihrer Breitenwirkung be­

sonders bedeutsame Rechtsfä l le machten einen überdurchschnitt­

lich hohe� Antei l der Er ledigungen aus. Losge löst von ihren Ur­

sachen gibt die aufgezeigte Entwick lung zwar nicht unmittelbar 

An laß zu ernster Sorge; mit Rücksicht auf das Postu lat möglichst 

rascher Entscheidungen des Verwa ltungsgerichthofes darf sie 

aber auf die Dauer nicht ohne Reaktion hingenommen werden. Dies 

insbesondere desha lb nicht, wei l die im Nege der Gesetzgebung 

gep lante Ent lastung des Verfassungsgerichtshofes in a l lernächster 

Zeit zu einer in ihrer Auswirkung noch gar nicht abschätzbaren 

�ehrbe lastung des Verwaltungsgerichtshofes führen wird. Diese 

Be lastung kann angesichts des vorhandenen eigenen Arbeitspensurns 

ohne entsprechende persone l le �aßnahmen keinesfa l ls bewä ltigt 

werden (hiezu sei auf die noch ohne Berücksichtigung der hier 

aufgezeigten Entwick lung verfaßten Ausführungen im Abschnitt I 

Punkt 3 des Vorjahresberichtes verwiesen). 

Diese zwingende Sch lußfolgerung gibt An laß, die wachsenden 

Schwieriql��ite� darzuste l len, denen sich die Vol lvers amm lung des 

Verwa ltungsgerichtshofes im Zusammenhang mit der �hr im Art. 134 

Abs. 2 B-V G aufgetragenen Erstattung von Vorschlägen für die 

Besetzung freier Richterplanstellen gegenübersieht. So ist es 

�angels einer ausreichenden Anzahl von Bewerbern aus den Ländern 

schon durch Jahre nicht mehr möglich gewesen, das in der Soll­

Vorschr�ft des Art. 134 rlbs. 3 B-VG geforderte Viertel der �it­

glieder des Verwaltungsgerichtshofes aus Berufsstellungen in den 
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Ländern, insbesondere dem Verwaltungsdienst der Länder, zu 

besetzen bzw. vorzuschlagen. Aber auch sonst Nird es lmmer 

schwerer, Personen für eine Bewerbung beim Verdalt�ngsgeric�ts­

hof zu gewinnen, die neben der von der Verfassung geforderten 

formellen Eignung (Art. 134 Abs. 3 B-VG) auch auf eine lang­

jährige Praxis und Erfahrung im Dienste der Allgemeinen Ver­

waltung oder der Finanzverdaltung hinweisen können. D�e Ursache 

hiefür liegt neben anderen Faktoren - man denke et'tla an die ein­

schneidenden Änderunaen des beruflichen und bei Bewerbunaen aus 
- � 

den Verwaltungen der Bundesländer meist auch des privaten Lebens -

vor allem in dem geringen bzw. oft völlig fehlenden materiellen 

Anreiz, den eine derartige Bewerbung für einen wirklich voll ge­

eigneten 11n� �n seiner Laufbahn schon einigermaßen fortgeschr� t­

tenen Bewerber hat. Diese Tendenz hat durch die für die Mitglie­

der des Verwaltungsgerichtshofes vergleichsweise nachteilige 

neue Besoldungsregelung für die Richter noch eine Verstärk�ng 

erfahren; insbesondere hat diese Regelung auch das künftig zu 

ertlartende Interesse an Bewerbungen innerhalb der Richterschaft 

der ordentlichen Gerichte eher vermindert als verstärkt. 

Es steht demnach zu befürchten, daß die Nachbesetzung f=ei 

gewordener Planstellen ebenso wie die im Zusammenhang mit der 

gegebenen und zu erNartenden verstärkten Belastung des Vertlal­

tungsgerichtshofes unabweislich nötige Personal vermehrung ent­

weder überhaupt nicht oder doch nicht auf bef=iedigende Weise 

effektuiert werden kann. Einer solchen Situation durch geeignete 

�aßnahmen vorzubeugen, liegt nicht nur im Interesse aller 

Staatsorgane einschließlich der Volksvert=etung, sondern vor 

allem au,. i.!tl J..� r:eres se der Sicherung der dem ?er-.val tungsge­

::-lchtshof in den Art. 129 bis 132 B-VG übert=agenen und für 

alle Staatsbürger bedeutsamen Funktionen. Insbesondere aus d�e­

sen, aber auch aus in früheren Tä tigkei t.sber::..ch ten 'Jorge-cragenen 

:::rdägungen Sieht sich die \lollversarnml'.lng genötigt, ihre 1.;11 

'Tor J ahresberich t unter Abs chni :: ':: I I ?unk t 3 en G'-lal tene ;\.uße=ung 

zur Frage der dienst- und besoldungsrechtl�chen Stellung der Ric�­

�e= des Verdaltungsgerichtsnofes nachdrückllch in Erinnerung z� 

bri:lgen. 
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II. 

Entsprechend dem oben geschilderten erheblich ver�ehrten 

Beschwerdenanfall ist im Berichtsjahr ein neuerliches Ansteigen 

der Justizverwaltungsagenden festzustellen. Unter Hinweis auf 

Abschnitt I Z. 2. 2 des Vorjahresberichtes bringt daher die Voll ­

versammlung ihr damals vorgetragenes und begründetes Anliegen 

nach Einführung der Funktion eines Zweiten Vizepräsidenten des 

Verwaltungsgerichtshofes in Erinnerung. Sie vermerkt mit Be­

dauern, daß eine Reaktion auf dieses Anliegen immer noch aus­

steht, obwohl sachliche Argumente gegen dessen Erfüllung nicht 

vorgebracht wurden. 

III. 

Die im Vorjahresbericht unter Abschnitt II angekündigte 

Vorbereitung gesetzgeberischer l1aßnanmen mit dem Ziel einer Ent ­

lastung des VerNaltungsgerichtshofes ist im Berichtsjahr fortge­

setzt worden und so weit gediehen, daß nunmehr im Einvernehmen 

mit dem Verwaltungsgerichtshof ein En�HUrf erstellt wurde. Die­

ser En�NUrf sieht eine Regelung vor, die einerseits unter dem 

Gesichtspunkt der Vermeidung einer nicht verant�ortbaren Quali­

tätsversc�lechterung der Entscheidungen - in Jeder N�rksamen 

Verfahrensvereinfachung kann die Gefahr e�ner solchen Verschlech­

terung gesehen werden -, andererseits aber auch unter dem Blick­

winkel eines merkbaren Entlastungseffektes für den Gericht shof 

erstell� 'HUrde und einen tragbaren �l�telNeg �N�schen dlesen bei­

den Postulaten zu gehen trachcet. Das Uber diesen Ent-NUr= abge­

f'lhrte Begutachtungsverfahren lst abgeschlossen. 
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Sollten allerdings, wofür es gewisse rlnzelchen glbc, 

die rtliderstände gegen die im Ent"NUrf �Torgesehene Ei:lschr2in.i(ung 

der Bindung des Ver.valtungsgerichtshofes an Verhandlungs an­

träge sowie gegen eine Verringerung der Zahl jener F3.lle, i:l 

denen ein verstärkter Senat zu entscheiden hat, dazu führen, 

daß diese beiden Entlastungsrnaßnahmen nicht Bestandteil der 

Vorlage blieben, dann müßte die beabsichtigte No vellierung 

des VerNaltungsgerichtshofgesetzes nach Uberzeugung der Voll­

vers ammlung den Charakter einer den Gerichtshof entlastenden 

gesetzlichen Maßnahme weitestgehend verlieren. 
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IV. 

A. �rstatt ung von Gegenschriften 

Ga�äß § 36 Abs. 1 VwGG 1965 sind Ausfertigungen der Be­

schwerde samt Beilagen der be�angten Behörde und den etwaigen �i�­

beteiligten mit der Aufforderung zuzustel�en, binnen einer mit 

1 ä n g s t e n s acht Wochen festzusetzenden Frist eine Gegen­

schrift einzubringen. Diese Frist ist im Gegensatz zur Frist im 

Fall einer Säumnisbeschwerde - wie sic h aus da� wiedergegebenen 

Wortlaut "längstens" erg�bt - nicht erstreckbar. Dennoch haben 

auch im BeIichts jahr belangte Behörden versc hiedener Gebietskör­

persChaften versucht, eine Fr�st erstreckung zu erwirken (siehe 

etwa die Beschweräefälle Zl. 10�3/�O und lj9 2/80). Oie m�t der 

Erstattung von Gegenschriften befaßten Behörden sollten in geeig­

neter Weise darauf hingewiesen werden, daß das VerNa�tungsgerichts­

hofgesetz keine Fristerstreckung für die Erstat�ung der Gegensc� � �t 

in Fällen einer Bescheidbeschwerde erlaubt und die dennoch - �ler­

spät�t - eingebrachte Gegenschrift, weil regelmäßig mit einer eben­

so verspäteten überreichung der Verwaltungsakten verbunden, e�ne 

Verzögerung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens mit s�ch brin­

gen kann. 

B. Einsatz von Datenverarbeitungsmaschinen 

Auch im BericntsJahr mußte festgestellt werden, daß Behörden 

datenverarbeitende Geräte für Zwecke einsetzen, für die sich (noch) 

nicht gee:_ne� ���d. So ergab s�ch L� Seschwerdefall Zl. 2875/79, 
der den Anspruch eines Studenten au� ein Begabtenstipend�!� be­

traf, daß das Zeugnis über e�ne abgelegte Diplomprüf ung erst bei­

nahe ein ha�bes Jahr nachae..'11 aer ;<and�dat die letzte Te�ltJr-lf·.1ng 

der Diplomprüfung atgel.egt �at':.e, �lom Computer a usgedr"J.c�':. "NUrde. 

D 1.es f ührte zu SchTN1.er 1.gkei ':.en L'l1 Verfanren über das Bega.:Jten­

st�pendium, TNe�l einc::rse�ts der erf:Jrderliche Stud�ener:olg im 

Beschwerdefall n ur durch das Z e u g n i s über d�e ��legung 

der D1.plom?r�f�ng nachgew1.esen �erden �ann, anderSe1.ts �ber der 
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�ntrag auf Gewährung des Begabtenstipendiurns nur innerhalb einer 

- unerstreckbaren - Fr�s� nach dem Beginn des Studienjahres ge­

stellt werden kann. 

c. Kap�talverkehrsteuergesetz 1934 

Beim Kapitalverkehrsteuergesetz und dessen Durchführungs­

bestimmungen handelt es sich um Vorschriften re�chsrechtlicher 

Herkunft aus dem Jahre 1934. Das Gesetz und die Durch�ührungsbe­

stimmungen wurden im Jahre 1945 durch � 2 des Rechts-Uberleitungs­

gesetzes, StGBI. Nr. 6 ,  vorläutig in die w�edererrichtete öster­

reichische Rechtsordnung übernommen. Eine Austrifizierung der 

beiden Rechtsvorschriften ist bisher jedoch nicht erfolgt. Unter 

dem Begriff Kapitalverkehrsteuern sind drei Steuerarten zusarnrnen­

gefaßt, uno zwar die Gesellschaftsteuer, die Wertpap�ersteuer 

und die Börsenumsatzst�uer. Insbesondere die Anwendung der die 

Gesel�schaftsteuer betretfenden Rechtsvorschriften hat nicht nur 

Ln der Praxis, sondern auch in der Rechtsprechung mitunter erheb­

liche Schwierigkeiten bereitet. Es wäre daher zu erwägen, die 

Tatbestände der Gesellschaftsteuer - wie dies schon ih der Re­

gierungsvorlage für ein Gebührengesetz 1975 vorgesehen war - unter 

gleichzeitiger Aufhebung der diese Angabe regelnden Bestimmungen 

des Kapitalverkehrsteuergesetzes �n das Gebührengesetz einzubauen. 

Durch diese Zusammenfassung in einem Gesetzeswerk würde nicht nur 

die �Nünschte Anpassung und Einordnung der Bestimmungen über die 

Gesellschaftsteuer in das österreich�sche Steuerrechtssysta�, son­

dern zweifellos auch eine Verwaltungsvereinfachung erzielt werden. 

Hiebei könnten auch die von der Steuerreformkommission beim Bun­

desm�nisterium für Finanzen (Unterkornmiss�on VIII) diesbezügl�ch 

erstatte�f: Vor��h�äge entsprechende Berücks�chtigung finden. 

D. Minderung der Erwerbsfähiakeit nach § 106 EStG 1972 

Der VerwaltungsgerLchtshof hat�e sich in eina� Beschwerde­

f�ll (Zl. 56/79) mit der Frage der Feststellung des �usmaßes der 

�lnderung der ErNer�sfählgkeit gemäß § 106 EStG 19/2 zu befassen. 

DLese BestDrumung sieht vor, daß Körperbehinderten auf Antrag e�n 

Fre��ecrag zur �geltung etwa�ger außergewöhnlicher Belast�ngen, 
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die durch die Körperbehinaerung veranlaßt sind, zu gewähren Lst. 

Die Höhe des Freibetrages best�t sich nach aa� Ausmaß der �in­

derung der Erwerbsfähigkeit. Die Tatsache der �ör?erbehinderung 

und das Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigke�t s�nd au rch e�ne 

amtliche Bescheinigung der tür diese Feststellung zuständigen 

Stelle nachzuweisen. Zuständige Stelle ist 

1. bei Kriegsbeschädigten, Präsenzdienstpflichtigen und Opfern 

von Verbrechen das Landesinvalidenamt, 

2. bei Empfängern einer Opferrente der Landeshauptmann, 

3. bei Berufskrankheiten oeer Berufsunfällen von Arbeitnehmern 

der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, 

4. in allen übrigen Fällen das Gesundheitsamt, im Bereich der 

Stadt Wien der Amtsar zt des jeweiligen Bezirkspolizeikom­

missariates. 

Treffen bei körperbehinderten Steuerpflichtigen Beschädigun­

gen verschiedener Art zu, so ist das amtlich anerkannte höchste 

Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit maßgebend (S 106 A bs. 3 

letzter Satz EStG 1972). 
Dm Beschwerdetail lagen zwei unterschiedlich verursachte 

Körperbehinderungen vor. Der Verwaltungsgerichtsnof vertrat die 

Auffassung, daß die für die Bescheinigung des Ausmaßes der �in­

derung der Erwerbsfähigkeit jeweils zuständige Stelle nur ver­

pflichtet ist, jene Behinderungskomponente zu bescheinigen, eie 

ihre Zuständigkeit mit Rücksicht auf die Verursachung der Behin­

derung begründet. Es stellt sich daher die Frage, wie das tatsäch­

liche Gesamtausmaß der Minderung der Erwerbsf ähigkeit festge­

stellt werden kann, wenn bei einem Steuerpflichtigen zwei oder 

mehrere verschieden verursachte Behinderungskomponente vorliegen. 

Gegen e�nl Z � 3 amme �� echnung der ei�zelnen Quoten des Ausmaßes 

der Minderung der ErNerbsfähigke�t spricht n�cht nur die oben 

zitierte Vorschrift des § 106 Abs. 3 letzter Satz EStG 1972 ,maJ­

gebend ist das jeweils hÖChste amtlLch anerkannte Ausmaß), sonder� 

auch der Umstand, daß bei einer 501c�en 2��ttl�ngsmet�ode eLner­

seLts eLne �ehrfachber':.icksLchtLgung e l.n und eerseloen 3ehinder..lngs­

ursache nlcht ausgeschlossen Häre �r.d anderseits w�eder'� zu be­

denken ist, daß bei Zusammencref�en �ehrerer, verscn�eaen verur-
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sachter Behinderungen diese häufig in �hra� Gesamt�ild gesehen 

Herden müssen, um eine Aussage über die �inderung der ErNerbs­

fähigkeit der behinderten Person machen zu können. Daraus er-

gibt sich, daß das Gesamtausmaß der �inderung der Er.verbsfähig­

keit nur von einer Stelle bescheinigt werden kann, die sämtliche 

Behinderungskomponenten in ihra� Gesamtbild zu prüfen hat. Eine 

derartige Prüfung ist jedoch im Gesetz derzeit nicht vorgesehen. 

Es wird daher eine Gesetzesänderung angeregt, wonach in allen Fäl­

len, in denen zwei oder mehrere Behinderungskomponenten vorliegen, 

eine einzige Stelle zur Beurteilung des Gesamtausmaßes der Körper­

behinderung zuständig ist. (Die bereits oben erwähnten BestLffi­

mung des § 106 Abs. 3 letzter Satz EStG 1972 hätte dann zu ent­

fallen. ) 

E. Karenzurlaubsgeld bei Frühgeburt 

Dem m�t Erkenntnis vom 20. Juni 1980, Zl. 395/80, abgeschlos­

senen Beschwerdeverfahren (belangte Behörde Landesarbeitsamt Wien) 

lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beschwerdeführerin war 

vom 15. Nova�ber 1972 bis zu Beginn des Wochengeldbezuges aus 

Anlaß der Geburt ihres ersten Kindes am 17. Mai 197ö in einem 

arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis; 

s�e bezog vom 6 .  April bis 27. Juli 1978 Wochengeld und daran 

anschließend vom 28. Juli 1978 bis 17. Mai 1979 Karenzurlaubs­

geld. Vom 18. Mai 1979 bis 10. Juni 1979 stand die Beschwerde­

führerin wieder in einem Dienstvernältnis. Am 1 1. Juni 1�79 

brachte sie ihr zweites K�nd - eine Frühgeburt, das Kind hätte 

be� norma�em Verlauf der SChwangerscna�� am 17. AUgust 1979 gebo­

ren -.verden sollen - zur ftlel t und bezog vom 11. Juni 1 979 bis 

3. Septem ..=::: 19; '3 j,as Wochengeld . I:1fo 1ge der z·.ve� �cnate zu 

fr�h ertolgten Geburt hat d�e von der 3eschweraeftihrerin getrof­

fene Disposition zur Er�erbung der notNendigen arbe�ts1osenver­

sicher�ngspflichtigen Beschäftigungszeiten versagt. Der 3eschwer­

jeführer�n fehlten j 1 Tage auf die _=\mvar":schaftszelt von 1.+0 :'agen 
(§ 26 .:;ts.2)in Verbindung mit § 14 AlJs. 2. Ar::ei,=slosenversl.cher'.lngs­

:jesetz 1977, .=\lVG 19/7), -Nesha.lb l.nr Antrag auf GewährJ.:1g von 

�arenzurlaubsgeld nach der bestehenden Gesetzeslage zu �echt 

III-119 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 18

www.parlament.gv.at



- 10 -

abgewiesen "HUrde. Es konnten nämlich weder die Zei�en des �arenz­

urlaubsgeldes nach dem ersten Kind (aa d�ese gemäß § 13 AIVG 19/7 

nur d�e Rahmenfrist verlängern) noch die früher erNorbenen An­

'Ilartschaftsz e� ten (da diese gemäß § 26 Abs. 2 letzter Satz Al iJG 

1977 m�t Bezug des ersten Karenzurlaubsgeldes zur Gänze als ver­

braucht anzusehen sind) fur d�e Anwartschaftszeit nach da� neuen 

Geburtenfall herangezogen werden. 

Es wäre zu erNägen, ob nicht auf sOlche Härtetälle bei e�ner 

Novel�ierung des Gesetzes Rücksicht genommen werdel! sollte. 

F. Geschäftsordnung der Opferfürsorgekommission 

In den mit Erkenntnis vom 5. Dezember 1geO, Zlen. 2452, 

2453/79, abgeschlossenen Beschwerdeverfahren (belangte Behörde: 

Bundesmini�ter für soziale Verwaltung) war unter anaerem die 

Frage von Bedeutung, ob die belangte Behörde vor ihrer Entschei­

dung im Sinne der Bestimmungen des § 1 Abs. 6 Opferfursorge 

gesetz, BGBI. Nr. 183/1947 (OFG), in der Fassung der �ovelle 

BGB1. Nr. 3�9/1976, d�e Opferfürsorgekommission (§ 17 OFG) be­

faßt hat. Dabe� wurde testgeste�lt, daß bisher die im § 17 

Abs. 5 0FG, in der Fassung der Novelle BGBI. Nr. 77/1957 - be­

reits § 17 Abs. 4 der Stammfassung des Opferfursorgesetzes 

enthielt eine gleichlautende Bestimmung -, vorgesehene Geschäfts­

ordnung der Opferfürsorgekornmission vom Bundesminister f':ir soziale 

Verwaltung nicht erlassen worden �st. 

Bereits im § 10 Abs. 2 letzter Satz OFG 1945, StGBl. �r. 90, 

war vorgesehen, daß nähere Bestimmungen über die Tätigkeit der 

Optertürsorgekomm�ss�on durch Verordnung erlassen werden. Solche 

Bestimmungen waren zwar LID § b aer Opfer=tirsorgeverordnung, EGBl. 

�r. 34/19<1', ent:1a�t.en; doch vrurde diese Verordnung durch § 1d 

Abs. 1 der Stammfassung aes OFG 1947 aufgenoben. 

G. Vollstreckung von Erkenntn�ssen des Verwalt�nqsgerlchtshofes 

Gemäß � 6 3  Abs. 1 VwGG 1963 sLnd d�e iler·llaltungsbehörden, 

Nenn der Verwaltungsgerichtshof elner 3escnwerde gemaß Ar�. 13 1 

oder 131 a B-'1G stat-:.gegeben hat, verpflicntet, in daTTI bet=ef=en-

den Fall ffilt den lhnen zu Gebote stehenden recht�ichen �itteln 
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unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichts­

hofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen. Im BerichtsJahr 

mußte festgestellt werden, daß die Verwa�tungsbehörden nlcht L�­

mer entsprechend bemüht sind, mit den l�nen zu Gebote s�ehenden 

Mitteln den der Rechtsanscnauung des Verwaltungsgerlchtshofes ent­

sprechenden Zustand unverzügLich herzusteLlen. So hat z. B. in zwel 

Fällen der Gemelnderat der Landeshauptstadt Graz seiner gesetz­

lichen Verpflichtung nicht entsprocnen (Zl. 210/80 und 1040/�O); Ln 

dem einen Fall wurden ergänzende, vom Verdaltungsgerichtshof als 

erforderlich angesehene Ermittlungen erst nach fUnf Monaten ab 

ZusteLlung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes ein­

geleitet (Zl. 1040/öO). Die Säumn�s der Verwal tungsbe��rden führte 

in beiden Fällen dazu, daß beim Verdaltungsgerichtshof Säumnisbe­

schwerde erhoben wurde und der Verwaltungsgerichtshot die Ersatz­

bescheide anstelle der Verwaltungsbehörde zu erlassen hatte. 

H. Säumnisbeschwerden 

Üu2rliau�t f�ll� im 2eric��sjahr die hohe Zahl an Säumnisbe­

schwerden auf. In einer Anzahl von Fällen kann man sich des Ein­

druckes nicht erwehren, daß die nicht zeitgerechte Erlassung so­

wie das Unterbleiben der Nachholung des versäumten Bescheides 

(§ 36 Abs. 2 erster Satz VwGG 1965) nicht auf ein durch äußere 

Faktoren bedingtes Unvermögen der belangten Behörde, sondern auf 

deren wie auch Drumer motivierte Willens entschließung zurückzuführen 

ist. Obwohl gewiß der Rechtsbehelf der Säumnisbeschwerde gerade 

auch in Fällen dieser Art R��edur schaffen soll und schafft, 

müßte das überhandnehmen einer solchen Vorgangsweise zu nicht 

vertretbar�n Verfahrensverzögerungen fUhren. 

FUr die RlC 
der Ausfer 

W i e n , am 14. �ai 1981 

Der Präsident 
des VerwaltungsgerLchtshofes: 

Dr . R a t h 
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